
Auszug aus dem Protokoll 

des Regierungsrates des Kantons Zürich 
Sitzung vom 20, Februar 1969 

724. Quartierplan. Am 26. Septembet· 1968 ersuchte cle1· 
Gemeinderat Red.in.gen um Genehmi,gung seines Beschlusses 
vom 15. August 1966 betreffend Festsetzung des Qual'tier­
planes Gehr. Dieser Beschluss wurde am 23. August 1966 im 
kantonalen AmtsbJatt vei·öffentlicht und den betroffenen 
Grundeigentümern schriftlich mitgetefü. Gemäss Bestätigung 
des Verwaltun•gsger,ichtes des Kantons Zürich vom 2. August 
1968 ist gegen den vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 2356/ 
1968 erlecligtrn Rekurs keine Beschwenle mehr anhängig. 

Das Qua1·ticrpla.ngebiet wird im W estcn dul'Ch die R.ain­
strasse und die Güpfstnasse, im Norden durch die Frohmoos­
strasse, Staatsstrasse Tl. Kl. Nr. 6, im Osten durch den vVald­
l'a.nd und im Süden du1·ch den Feldenmoosb.ach begrenzt. Das 
ganze Gebiet ,ist in dem vou der Gemeinckv,ersammlung be­
reits verabschiedeten neuen Zonenp!,an del' Gemeinde Hedin­
gen enthalten und befindet sich im l<Jinzugsgebiet des in 
U eberarbeitung befindlichen generellen Kanmlisa.tionsproj e k­
tes. Die für die BrscMiessung dm, Gebietes Gehr crfordel'­
lichen V 01·flutka.näle sind bereits et'stellt. 

Der .strassenmässi-gen Erschliessung des Quartierpla.ngr­
bietes dienen, nebst den umg1·enzenclcn Strassen, dir Gehr­
strasse als Verbindung zwischen de1· Güpfstrasse und de1· 
Rainstrasse, die von der Gehrstrasse •abzweigenden Sackstras­
sen A und B und die Y0n der Frohrnoosstuasse, Staatsstrasse 
II. Kl. Nr. 6. abzweigenden Sackstrassc!l C und D. Ferner 
wurden verschiedene Fusswcgverbindungcn ausgeschieden. 

Der mit 22 m festgelegte Bauliniena,bstancl an cler Gehr­
strasse entspricht deren Bedeutung. Die mit 16 rn festgelegten 
Baulinien1abstände an clen Quartierstrassen A, B, C uncl n 
können hingenommrn werden. Es handelt sich dabei um Sack­
.str-asscn von 100 :rn ,bis 300 m Länge in einem topographisch 
seh1· steilen Einfami<licnha.usgeliiet. Die mit Regierungsrats­
heschluss Ni·. 17!l/l !Hi4 an der Rafosti-.asse, der Güpfstrasse 
und Frohmosst1·a.ssr., Sta•atss1rasse IT. Kl. ~r. 6, bereits ge­
Hehmigten Baulinien stimmen mit denjcnig·en des Qual'tier­
planes überein. 

Die Niveaulinien weisen Maximalsteigungen von 9,0G % 
hl'i der Gehrstrasse und von 10,5 % bei der Quartie1'strasse B 
auf. 

Der Genehmigung der Vorlage st,eht nichts entgegen. 
Dei· Gemeinclernt wird gemäss den §§ ] 6 uncl 19 des Bau­

gesetzes den vorlfogel\Clen Beschluss zu veröffentlichen haben. 
Auf Antra,g der Baudirektion 

heschlit>sst der Regierungsrat: 
L Dei' -Beschluss des Gemeinderates Hcdingen vom 

IG. August 1966 betreffend Festsetzung des Quartirrpl11ncs 
Geh1· mit Ban- und Nivea,ulinien der Erschliessnngsstrassen 
wfrd gemäss den eingereichten Plä11en genehmigt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Hedingen unter Rück­
sendung eines kompletten Plansatzes sowie je eines zusätz-



liehen Exemplares der Bau- und Niveaulinienpläne mit Ge­
nehmigungsvermerk, an den Bezirksrat Affoltern sowie an 
die Baudirektion. 

Zürich, den 20. Februar 1969. 

Vor dem Regierungsrate, 
Der Staatsschreiber: 

§;' 

Fotokopie an die Mitglieder des Gemeinderates und das Ingenieur­
büro Walter Dregenzer 


